
OSTERREICHISCHE ÄRZTEK 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

:An da-6 

PJtet-6idium de.-6 

PaJtlame.nt 
1010 Wie.n 

Unser Z.lchen Ihr Schreiben vom 

VJt.K/KJt.-1450/84 

M.itglied der World M.edical Association 

Ihr Zeichen 

Betrifft: EntwuJtn e.ine.-6 Bunde.-6ge.-6e.tze.-6, mit de.m da-6 
Vate.n-6ehutzge.-6e.tz ge.etnde.Jtt wiJtd. 

Wien 

WIEN, 1., 
WEIHBURGGASSE 10-12 

POSTANSCHRIFT: 
POSTFACH 213 
1011 WIEN 

Fernruf: 526944 

Girokonlo: 000-00167 

Erste Osterr. Spar.Casse 
Wien, 1., Graben 21 

31. Juli 1984 

In de.Jt Anlage. übe.Jtmitte.l die. B-6te.JtJte.iehi-6ehe. ÄJtzte.

kamme.Jt 25 AU-6ne.Jttigunge.n de.Jt ste.llungnahme.n de.Jt ÄJtzte.
kamme.Jtn nüJt SalzbuJtg und Wie.n, zum EntwuJtn e.ine.-6 Bunde.-6-
ge.-6e.tze.-6, mit de.m da-6 Vate.n-6ehutzge.-6e.tz ge.etnde.Jtt wiJtd, 

mit de.Jt Bitte. um ge.nl. Ke.nntni-6nahme..-

Mit vOJtzügliehe.Jt Hoehaentung 

amme.Jtamt: 

Anlage. 
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ÄRZTEKAMMER FÜR SALZBURG 
5020 SALZBURG . SCHRANNENGASSE 2/11, TELEFON 71327 UND 71328 

Postanschrift: 5024 Salzburg, Postfach 65 
Bankkonto: Salzburger Landes-Hypothekenbank 

»DVR: 0008206« 

An die 
österreichische Ärztekammer 

i .' -~~'::-r ;~f'~tel, amme. r I i ',,0;'\:;1 .111 L h. 1'1 v; 
I 

Weihburggasse 10 - 12 
1010 Wien 

i E:ngal. , 1. JUli 1984 
I / _~( . ~alzburg 6.7.1984/Dr.Fu/l/2412 l Zahl .... ----:------------.------.. ---.. --

Betr i fft: 

Bezug: 

Bundeskanzleramt: 
Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das 
Datenschutzgesetz geändert wird 

RS/108/1984 

Sehr geehrte Herren 

Nach Durchsicht des vorl iegenden Entwurfes können wir feststellen, daß 

einerseits Vereinfachungen eintreten werden, was der an sich bekundeten 

Tendenz der Novell ierung entspricht. Dies betrifft im Bereich der Ärzte

kammern vo1allem den Ersatz der Betriebsordnungen durch einen unmittelbar 

verbindl ichen Katalog von Datensicherheitsmaßnahmen im DSG. 

Andererseits werden jedoch auch Erschwerni~se eintre~en. 

Bisher haben die Länderkammern Dienstleistungsinanspruchnahmen von Rechen-

zentren der Datenscht.lfzkommission nur mitteilen müssen. Nunmehr ist durch den 

neuen § 13 (2) die beabsichtigte Heranziehung der Dienstleistung der Datenschutz

kommission anzuzeigen. Wenn diese der Auffassung ist, daß schutzwürdige Geheim

haltungsinteressen gefährdet sind, ha~äies dem Auftraggeber unverzügl ich mitzu

teilen. Es ist zu befürchten, daß hiedurch bisherige Modelle der Honorarver

rechnung über die Ärztekammer gefährdet werden, solange das Ärztegesetz nicht ent

sprechend novell iert ist. 

Weiters tritt eine Erschwerung insoferne ein, als Ärzte, welche EDV in ihrer 

Praxis anwenden, nun der Registrierungspfl icht unterl iegen werden (§23), wobei der 

in der Praxis vorkommende Anwendungsbereich incl. Honorarverrechnung sicherl ich 

keine sogenannte Standardverarbeitung darstellen wird, welche im Verordnungsweg vo 

der Registrierungspfl icht ausgenommen werden kann. Die bisherige Mögl ichkeit der 

Information der Betroffenen nach § 22 wird nicht mehr genügen. 

Weiters enthält der vorl iegende Entwurf keine Ubergangsbestimmungen. Es ist daher 
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die Frage aufzuwerfen, ob die bisherigen schon genehmigten Datenschutzverordnungen 

sowie die durchgeführten Registrierungen der neuen Rechtslage angepaßt werden müssen. 

Die Ärztekammer für Salzburg ersucht die österreichische Ärztekammer, anläßl ich der 

Novell ierung des Ärztegesetzes die schon vorl iegenden Formul ierungsvorschläge im 

Bereich Datenschtuz einer nochmal igen Uberprüfung im Hinbl ick auf die bevorstehende 

Novell ierung des DSG zu unterziehen, mit dem Ziel, die EDV-Anwendung sowohl für den 

einzelnen Arzt als auch die Ärztekammern unter Einschluß insbesonders auch der 

Honorarverrechnung und der .Medikamentenabrechnung zu ermögI ichen. 

Was die genannten Abrechnungen betrifft, sollten diese sowohl durch eine Abrechnungs-
, 

stelle in der Ärztekammer als auch bei einem Rechenzentrum - mit dem Arzt oder der 

Ärztekammer als Auftraggeber - samt dem damit verbundenen Datenverkehr ermögl icht 

werden. Letzterer so 11 insbesonders auch die Uberm i ttl ung der Ergebn i sse der Ab

rechnung von einem Rechenzentrum an die Ärztekammer umfassen. 

Hochach tungsvo 11 

Der Präsident: 

Dr. Reiner Brettenthaler 
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